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Antrag der Redaktionskommission* vom 17. April 2003

Kantonsverfassung 
(Änderung; Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht der Kommission für Staat und
Gemeinden vom 29. November 2002,

beschliesst:

Die Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich vom 18. April
1869 wird wie folgt geändert:

Art. 48. Öffentliche Aufgaben werden vorrangig von den Ge-
meinden wahrgenommen, wenn sie diese ebenso zweckmässig erfüllen
können wie der Kanton. Dabei gewährt das kantonale Recht den Ge-
meinden die Handlungsspielräume, die für die Erfüllung der Aufgaben
erforderlich sind. 

Zürich, 17. April 2003

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Hartmuth Attenhofer Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hartmuth
Attenhofer, Zürich (Präsident); Reto Cavegn, Oberengstringen; Jürg Leuthold,
Aeugst a. A.; Sekretärin: Heidi Baumann.

KR-Nr. 95b/2000


